Wie heilt man ein krankes Gesundheitssystem?
Vorschlag zur Gründung einer verbandsübergreifenden „ArGe Sozialwahl 2005“


Der Anspruch: Die freiheitliche Grundordnung in Deutschland

· Die Würde des Menschen ist unantastbar. (GG §1)

· Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit (GG §2,1).
· Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (GG §2, 2).

· Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. (GG §5,3):

Die Realität – am Beispiel unseres Gesundheitssystems

· Ich werde, ohne die Wahl zu haben, in eine sog. „Solidargemeinschaft“ gepreßt, die mir Monat für Monat Zwangsbeiträge in erheblicher Höhe abfordert.

· Von diesen Zwangsbeiträgen werden in erster Linie Therapien bezahlt, für die ich mich niemals entscheiden würde, da sie mehr Schaden anrichten, als daß sie nutzen.

· Darüberhinaus muß ich sogar noch die Therapien meiner Wahl, die mich ohne schädliche Nebenwirkungen gesund machen, selbst zahlen!

Was mich als Zwangversicherten empört: Es ist doch MEINE Gesundheit und MEIN Geld - wie kommt dieses Gesundheitssystem dazu, über beides befinden zu wollen? Sollte das Gesundheitssystem nicht dem Menschen dienen statt umgekehrt?

Das derzeitige Gesundheitssystem ist krank - und macht krank!

Es basiert auf Entmündigung der Patienten und Krankenversicherten und zwingt ihnen eine industrieabhängige, mechanistisch-materialistisch ausgerichtete und symptom-unterdrückende Medizin auf, deren naturwissenschaftliche Grundlagen, schaut man genauer hin, durchaus fraglich sind. Hieraus resultiert u.a. eine ständige Zunahme von chronischen Krankheiten und ein unaufhaltsames Drehen an der Kostenschraube.

Von der Ohnmacht...

Mit mehr oder weniger ohnmächtigen Gefühlen schauen viele gesundheitsbewußte Menschen diesem Treiben zu. Den Vertretern alternativer Therapierichtungen geht es in der Regel nicht anders: Wie soll man gegen die schier unüberwindlich scheinende Finanzmacht einer entarteten Pharmaindustrie ankommen? 

Dazu kommt noch, daß die verschiedenen alternativmedizinischen Richtungen  aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Situation untereinander oft in erheblicher Konkurrenz stehen, ein Problem, daß die von den Krankenkassen anerkannten schulmedizinischen Abteilungen nicht in diesem Ausmaß haben. Wie also dann zu einer gemeinsamen Strategie finden, die zu einer gerechteren Behandlung der Alternativmedizin führen kann?

...zum gemeinsamen kleinsten Nenner?

Die Beendung dieser entwürdigenden Entmündigung als Staatsbürger und Patient sollte letztlich im Interesse ALLER Krankenversicherten liegen – wird doch dadurch das nutzbare medizinische Angebot wesentlich erweitert. 

Und ebenso im gemeinsamen Interesse aller derzeit noch benachteiligten Therapierichtungen.  Denn dann würden nicht mehr irgendwelche anonymen Gremien am grünen Tisch über die Zahlung von Behandlungen entscheiden, sondern der Patient selber - der ja am allermeisten an einer einer effektiven Therapie interessiert sein muß.

In ihrer Bedeutung meist verkannt: Die Sozialwahl

Die politische Arbeit für mehr gesundheitliche Selbstbestimmung wäre eine lohnende Aufgabe, und rechtfertigt allein schon die Gründung einer verbandsübergreifenden Arbeitsgemeinschaft. 

Doch es kommt noch ein sehr konkretes Ereignis mit sehr konkreten Auswirkungen hinzu, auf das hinzuarbeiten wäre: Im Frühjahr 2005 sind die nächsten Sozialwahlen.

Alle sechs Jahre werden bei den Sozialwahlen u. a. die Verwaltungsräte der Krankenkassen gewählt. Die Verwaltungsräte stellen das „Parlament“ der Krankenkasse dar. Bei den Angestelltenkrankenkassen werden alle Sitze allein durch die Mitglieder der Krankenkassen bestimmt, bei allen anderen Krankenkassen je zur Hälfte durch die Mitglieder und die Arbeitgeber. 

Zur Bedeutung und den Möglichkeiten der Verwaltungsräte:

1. Verwaltungsräte haben ein umfassendes Kontroll- und Informationsrecht. Sie können „sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsunterlagen einsehen und prüfen.“ (SGB V, §197)

2. Der Verwaltungsrat trifft die wichtigste personalpolitische Entscheidung: Die Besetzung des hauptamtlichen Vorstandes. Der Vorstand stellt so etwas wie die „Regierung“ der Krankenkasse dar und macht die Tagespolitik. 

3. Der Verwaltungsrat trifft Grundsatzentscheidungen und bildet Fachausschüsse, die sich im Rahmen der Krankenkasse mit besonderen Themen beschäftigen.

4. Der Verwaltungsrat entsendet Delegierte an die Dachverbände der Krankenkassen. Diese wiederum entsenden Delegierte an die 21-köpfigen „Bundesausschüsse“. Die Bundesausschüsse, aus je 9 Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenkassen und 3 Gesundheitspolitikern bestehend, entscheiden letztlich über die in Deutschland verbindliche Erstattungspolitik. Nur der Bundesgesundheitsminister hat ein Vetorecht gegen ihre Entscheidungen.

Die Verwaltungsräte sitzen sozusagen im „Zentrum“ unseres Gesundheitssystems, nämlich dort, wo unsere Mitgliedsbeiträge verwaltet und von wo aus wichtige Gremien besetzt werden.

Vorschlag: Aufstellung einer unabhängigen Wahlliste für die SW 2005

Ich schlage nun vor, eine unabhängige Wahlliste für die nächsten Sozialwahlen im Jahre 2005 aufzustellen, um - bei Erfolg - geeignete Personen in die Verwaltungsräte zu entsenden, die dann im Sinne einer gesundheitlichen Selbstbestimmung der Krankenversicherten tätig werden (Stichwort: „Marsch durch die Institutionen“).

Ich bin sicher, dies könnte die gesundheitspolitischen Aktivitäten einer „ArGe der Verbände“ aus den Krankenkassen heraus sehr wirksam flankieren.

Soweit ein kurzer Abriß meines Vorschlages. Weitere Info's dazu auf meinen Webseiten www.patientenkammer.de/sozialwahl.htm und www.tolzin.de/gesundheits-system  oder auch auf der offiziellen Sozialwahlseite www.sozialwahl.de.

Zu meiner Person: 

Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin von Beruf Programmierer und im Internet medizinkritisch präsent. Zur Zeit sammle ich auf www.patientenkammer.de Unterschriften für eine Amalgam-Petition an den Deutschen Bundestag. Beim Stand von 1042 Unterschriften habe ich diese Petition Ende April abgesendet. 

Hans Tolzin, Dieselstr. 3, 70771 Echterdingen, hans@tolzin.de, 
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